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Die Steuerrechtsexperten des “Centro Studi SEAC” verfassen jeden Monat das Rundschreiben “info azienda” und stellen es den Abonnenten zur Verfügung.

“Info azienda” ist für die Kunden Ihrer Kanzlei oder Sozietät gedacht und enthält eine Zusammenfassung der aktuellsten steuerrechtlichen Neuerungen in leicht verständlicher 
Sprache, Analysen zu relevanten Themen und einen Kalender der steuerrechtlichen Pflichten im laufenden Monat.

In der Anlage finden Sie “info azienda” Nr . 4 für den Monat April 2026.



 



	

	






In Zusammenarbeit mit dem “Centro Studi SEAC” senden wir Ihnen das Rundschreiben Nr. 4 von
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	AKTUELLES AUS DEM STEUERRECHT 



	Angrenzende Liegenschaften zweier Ehepartner und Befreiung von der IMU 
Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 27.2.2026, Nr. 4498
	Werden zwei aneinander angrenzende Liegenschaften, welche jeweils einem der beiden Ehepartner gehören, als eine einzige Wohnung genutzt, so steht die Befreiung von der IMU für den Hauptwohnsitz “nur einmal” zu. Also nur für eine der beiden Immobilien. 

	Wäschedienst 
In einem Hospiz































Auskunft der Agentur für Einnahmen vom Entrate 4.3.2026, Nr. 4
	Der Wäschedienst für die Kleidung der Patienten in einem Hospiz (“RSA”) unterliegt dem MwSt.-Satz von 22% unabhängig davon, ob er von Unternehmen erbracht wird oder von einer Sozialgenossenschaft. Die betreffende Dienstleistung "hat nicht die soziosanitären und Fürsorgemerkmale, die erforderlich sind, um den begünstigten MwSt.-Satz von 5% im Sinne von Nr. 1), Tabelle A, Abschnitt II­-bis, DPR Nr. 633/72 zu rechtfertigen“. Es handele sich dabei nämlich um "eine Dienstleistung, welche nicht die Führung des Hospizes an sich betrifft, sondern nur am Rande damit zusammenhängt. Ein Patient in einem Hospiz könnte auf diese Dienstleistung auch verzichten oder sie anderweitig erwerben“ ".

	Vorsteuerabzug bei Ankauf / Sanierung einer Immobilie
































Urteil des Kassationsgerichtshofs vom
17.3.2026, Nr. 6002
	Die katasteramtliche Ausweisung einer Immobilie als Wohnung schließt den Abzug der Vorsteuer auf den Ankauf oder aber die Sanierung/Erhaltung nicht grundsätzlich aus “sofern im Hinblick auf die konkrete Nutzung der Immobilie – auch in der Zukunft – durch objektive Fakten nachgewiesen werden kann, dass dort effektiv eine unternehmerische Tätigkeit betrieben wird; der Nachweis der betrieblichen Nutzung muss die tatsächliche Natur der Immobilie im Zusammenhang mit dem Unternehmenszweck berücksichtigen ".

	Verordnung “Caro Petrolio”













DL 18.3.2026, Nr. 33
	Im Amtsblatt der Republik vom 18.3.2026, Nr. 64 wurde DL Nr. 33/2026, die sog. “Caro-Petrolio”-Verordnung veröffentlicht, mit welcher die Auswirkungen der steigenden Treibstoffpreise durch ein Steuerguthaben abgemildert werden sollen, welches in den Monaten März, April und Mai 2026:
· Spediteuren
· und Fischereiunternehmen
gewährt wird, und zwar in Höhe:
· der zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem Monat Februar
· 20% der Aufwendungen in diesen drei Monaten. 





	



ANALYSE
NEUERUNGEN AUS DEM SOG. “DECRETO FISCALE” 


Im Amtsblatt der Republik vom G.U. 27.3.2026, Nr. 72 wurde DL Nr. 38/2026, das sog. “Decreto Fiscale” veröffentlicht, welches eine Reihe von “dringenden Maßnahmen im Bereich Steuern und Wirtschaft“ enthält und am 28.3.2026 in Kraft getreten ist. Dabei geht es um:
BEMESSUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE MWST. BEI TAUSCHGESCHÄFTEN / LEISTUNGEN AN ERFÜLLUNGS STATT 
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 hat Art. 13, Absatz 2, Buchst. d), DPR Nr. 633/72 abgeändert; ab dem 1.1.2026 ist die Bemessungsgrundlage bei Tauschgeschäften (“permute”) und „Leistungen an Erfüllungs statt“ („datio in solutum“) “der Wert der Güter und Dienstleistungen, welche übertragen bzw. erbracht werden; er wird durch den Gesamtbetrag sämtlicher Kosten bestimmt, welche diesen Lieferungen oder Leistungen zuzurechnen sind ”. 
Diese Bestimmung gilt mit Wirkung der besprochenen Verordnung erst für entsprechende Rechtsgeschäfte, die in Umsetzung von Verträgen erfolgen, welche ab dem 1.1.2026 abgeschlossen wurden (die Anwendung der Regelung aus dem Haushaltsgesetz bis zum 28.3.2026 wird nicht bestraft; es wird aber auch keine Steuer rückerstattet.
Für Verträge, die bis zum 31.12.2025 abgeschlossen wurden, gelten also noch die alten Bestimmungen (der Marktwert).
ABZUG DES NEGATIVEN FIRMENWERTS (BADWILL) IN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN
Für Steuerzahler, welche die internationalen Buchführungsgrundsätze anwenden (IAS/IFRS), wird der negative Firmenwert (badwill) aus dem Verkauf von Betrieben oder Betriebszweigen nunmehr in 5 jährlichen Raten in Abzug gebracht, und zwar im Jahr der Veräußerung und in den 4 Folgejahren. 
Diese Bestimmung gilt bereits ab dem Besteuerungszeitraum zum 31.12.2024.
BEITRAG FÜR DIE EINFUHRVON GÜTERN MIT GERINGEM WERT (BIS € 150)
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 sieht unter Einhaltung des EU-Rechts im Bereich Zölle und Steuern einen Beitrag in Höhe von 2 € eingeführt, mit den die Verwaltungsspesen im Zusammenhang mit den Zollpflichten bei der Einfuhr von Gütern mit geringem Wert (bis zu € 150) (zumindest partiell) abgedeckt werden sollen.
Dieser Beitrag wird nun aber für die betreffenden Geschäftsfälle bis zum 30.6.2026 nicht gewährt.
STEUEREINBEHALT AUF DIE PROVISIONEN DER REISEAGENTUREN
Mit der Abänderung von Absatz 5 Art. 25-bis, DPR Nr. 600/73 sieht das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 mit Wirkung ab dem 1.3.2026 einen Steuereinbehalt (als Vorauszahlung) in Höhe von 23% auf die Provisionen:
· der Reiseagenturen (“agenzie di viaggio e turismo”);
· der Handelsvertreter, Bevollmächtigten und Vermittler im Bereich Schifffahrt und Luftfahrt sowie der  Handelsvertreter und Kommissionäre von Erdölfirmen (“imprese petrolifere”) für Leistungen, welche an ebendiese erbracht werden, vor.
Bemessungsgrundlage für den Steuereinbehalt sind 50% der Provisionen bzw. 20%, wenn der Empfänger erklärt, dass er in der Ausübung seiner Tätigkeit dauerhaft auf die Mitarbeit von Angestellten oder Dritten zurückgreift.
Diese Bestimmung tritt nun aber erst an 1.5.2026 in Kraft.
“IPER-AMMORTAMENTO” BEI INVESTITIONEN IN ANLAGEGÜTER
Das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 hat anstelle der Steuerguthaben “Industria 4.0” und “Transizione 5.0” wiederum den sogenannten „iper ammortamento“ für Investitionen in:
· Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter, welche mit dem betrieblichen Produktionssystem oder aber der Lieferkette verbunden sind („interconnessi“);
· Sachanlagen für die Produktion von Energie, welche dann auch vom Betrieb selbst genutzt wird,
eingeführt.
Die Erhöhung der abschreibbaren Einstandskosten gilt für Investitionen:
· vom 1.1.2026 bis zum 30.9.2028 (bis dahin muss die Investition im Sinne von Art. 109, TUIR “abgeschlossen“ sein; Anzahlungen werden nicht mehr berücksichtigt);
· in Güter, die in der EU oder aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (mit Island, Liechtenstein und Norwegen) hergestellt wurden. 
Mit der Abänderung von Absatz 142 Art. 1, Gesetz Nr. 199/2025 ist nun diese Einschränkung auf Güter, die in der EU oder aber dem Europäischen Wirtschaftsraum (mit Island, Liechtenstein und Norwegen) hergestellt wurden, abgeschafft worden.
“NEUE” STEUERGUTHABEN “TRANSIZIONE 5.0” 2026
Zugunsten der Unternehmen, welche:
· die sog. “präventive” Mitteilung im Sinne von Art. 38, Absatz 10, DL Nr. 19/2024 vorgelegt haben, um Anrecht auf die Begünstigung “Transizione 5.0” zu erhalten;
· und die vom GSE die Bestätigung erhalten haben, dass die Investition den technischen Vorgaben bzw. Voraussetzungen im Sinne von DM 24.7.2024 entspricht;
· das Steuerguthaben aber nicht in Anspruch nehmen konnten, weil die zugewiesenen Ressourcen nicht ausreichten;
ist nun ein neuer Beitrag in der Form eines Steuerguthabens von bis zu 35% des in der entsprechenden Mitteilung beantragten Beitrags vorgesehen, erhöht um die Aufwendungen für die entsprechenden Zertifizierungspflichten  (für diese Begünstigung wurden insgesamt € 537 Millionen zugewiesen). 
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	Wie aus der Pressemitteilung des Ministerrates vom 27.3.2026, Nr. 166 hervorgeht, beabsichtigt die Regierung “zu prüfen, ob im Rahmen der Umwandlung der Verordnung weitere Ressourcen zugewiesen werden können”.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass das MimiT in seiner Auskunft auf die parlamentarische Anfrage vom 1.4.2026, Nr. 3-02582 angekündigt hat, dass weitere € 200 für jene Unternehmen verfügbar sein dürften, welche den Antrag auf das Steuerguthaben ab dem 7.11.2025 vorgelegt haben.


Bis zum 30.4.2026 wird der  GSE den betreffenden Unternehmen und zuvor auch der Agentur für Einnahmen den effektiv nutzbaren Betrag des Steuerguthabens mitteilen. 
Das besprochene Steuerguthaben:
· kann nach Ablauf von 5 Tagen ab der Mitteilung des GSE genutzt werden, und zwar ausschließlich als Verrechnung per Vordruck F24 über die Internetdienste der Agentur für Einnahmen (Entratel / Fisconline). Dabei:
· gelten folgende Limits nicht:
· € 2.000.000 pro Jahr ex Art. 34, Gesetz Nr. 388/2000;
· € 250.000 pro Jahr für die Steuerguthaben, die ex Art. 1, Absatz 53, Gesetz Nr. 244/2007 im Abschnitt RU des Vordrucks REDDITI anzugeben sind;
· auch die Bestimmung ex Art. 31, DL Nr. 78/2010, welche Verrechnungen von Guthaben bis hin zum Betrag der bereits fällig gewordenen Steuerschulden aus Steuerrollen untersagt (wenn der Gesamtbetrag dieser Schulden über € 1.500 liegt), greift nicht;
· Das Steuerguthaben ist steuerfrei (IRPEF / IRES / IRAP);
· und es wird bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Passivzinsen und Aufwendungen („componenti negativi“) insgesamt ex Art. 61 und 109, Absatz 5, TUIR nicht berücksichtigt.
STEUEREINBEHALT AUF DIE PRÄMIEN VON AMATEURSPORTLERN
Prämien, die vom 28.3 bis zum 31.12.2026 an Athleten im Rahmen von Amateursportveranstaltungen ausgezahlt werden, unterliegen bis zu einem Betrag von insgesamt 300 Euro nicht der Pflicht zum Steuereinbehalt ex Art. 30, DPR Nr. 600/73. 
Wird dieser Betrag überschritten, so unterliegen jedoch die gesamten Prämien dem Steuereinbehalt. 
WIEDERHERSTELLUNG DER BESTIMMUNGEN ZUR BESTEUERUNG VON DIVIDENDEN UND VERÄUßERUNGSGEWINNEN BEI PERSONEN- UND KAPITALGESELLSCHAFTEN
Die besprochene Verordnung ändert die Art. 58, 59, 87 und 89 TUIR ab und schafft auch die Absätze 51 bis 55 von Art. 1, Gesetz Nr. 199/2025 (dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2026) ab. Somit gelten für:
· die Besteuerung von Dividenden;
· und die sogenannte (PEX) (participation exemption) bei der Veräußerung von Beteiligungen;
für Personen- und Kapitalgesellschaften wieder dieselben Regeln wir bis 2025.
Im Wesentlichen wurden somit die Einschränkungen, welche das Haushaltsgesetz für das Jahr 2026 für folgende Steuerbefreiungen vorsah (eine Beteiligung von mindestens 5% oder aber ein Wert der Beteiligung von mindestens € 500.000), wieder aufgehoben:
· die Steuerbefreiung  (41,86% / 95%) eines Teils der Dividenden, welche von Personen- bzw. Kapitalgesellschaften bezogen werden;
· die Steuerbefreiung  (41,86% / 95%) eines Teils der Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen durch Personen- bzw. Kapitalgesellschaften;
Des Weiteren wurden auch im Hinblick auf den definitiven Steuereinbehalt von 1,20 % bei Ausschüttung von Dividenden an nicht ansässige Gesellschaften ab dem 1.1.2026 die Bedingungen /Voraussetzungen ex Art. 27, Absatz 3-ter, DPR Nr. 600/73 wieder eingeführt.
STEMPELSTEUER AUF KONTOKORRENTAUSZÜGE 
Die Stempelsteuer auf K/K-Auszüge, wenn das Konto nicht von einer natürlichen Person gehalten wird, steigt ab dem 28.3.2026 von € 100 auf € 118 an; bei natürlichen Personen sind es nach wie vor € 34,20).





	FÄLLIGKEITEN 
Im April


[bookmark: _Hlk183005350]
	Freitag, 10. April




	5‰ IRPEF 
Formpflichten für die Begünstigten
	Vorlage per Internet des Antrags auf die Eintragung ins Verzeichnis der möglichen Begünstigten für die Zuweisung von  5‰ der IRPEF durch die ETS/Amateursportvereine, die nicht bereits im entsprechenden „permanenten“ Verzeichnis eingetragen sind; die entsprechende Option wird im Vordruck 730 / REDDITI 2026 ausgeübt. 

	Mitteilung 2025 
“Veräuerßungen an Touristen mit Barzahlung” 
Steuerzahler mit monatlicher MwSt.-Abrechnung
	Vorlage per Internet der Mitteilung zur Veräußerung von Gütern bzw. der Erbringung von Dienstleistungen (mit Zahlung in bar) mit einem Wert von 5.000 bis 15.000 Euro an natürliche Personen aus Nicht-EU-Staaten, die nicht im Staatsgebiet ansässig sind, im Jahr 2025. Es geht dabei um Einzelhändler und Steuerzahler, welche den Reisagenturen gleichgestellt sind und die MwSt.  monatlich abrechnen; dazu ist der Abschnitt TU des entsprechenden Vordrucks („modello di comunicazione polivalente“) auszufüllen.





	Mittwoch, 15. April




	CPB 2025 - 2026
Abfindung für die Jahre 2019 - 2023
	Zahlung der zweiten Rate (mit Zinsen in Höhe von 1,6% ab dem 31.3.2025) der Ersatzsteuern für jene Steuerzahler, welche für die sog. Zweijährige Steuervereinbarung für die Jahre 2025-2026 optiert hatten (in Verbindung mit der Abfindung für die Jahre 2019-2023).






	Donnerstag, 16. April


Ù

	MwSt. 
Monatliche Abrechnung
	Monatliche MwSt.-Abrechnung für den Monat März und Zahlung der Steuer.

	Irpef 
Steuereinbehalte 
auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit 

	Zahlung der Steuereinbehalte im März auf Einkünfte auf Einkünfte aus unselbständiger und steuerrechtlich gleichgestellter Arbeit (geregelte und dauerhafte Mitarbeiter – Abgabencode 1001).

	Irpef 
Steuereinbehalte 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
	Zahlung der Steuereinbehalte im März auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (Abgabencode 1040).

	Vordruck F24/770
	Abführung der im März getätigten Steuereinbehalte auf:
· Einkünfte aus unselbständiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte;
· Einkünfte aus selbständiger Arbeit;
· Vergütungen von Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen (4%);
mit Mitteilung der “zusätzlichen” Daten, die im Vordruck 770 vorgesehen sind.
Die Option besteht nur für Steuersubstitute, die zum 31.12.2024 nicht mehr als 5 Angestellte hatten; bei Vorlage dieses Vordrucks kann auf den Vordruck  770/2026 verzichtet werden

	irpef 
steuereinbhalte 
auf dividenden
	Zahlung der Steuereinbehalte (26% - Abgabencode 1035) auf die Dividenden im vierten Trimester 2025 an:
· nicht qualifizierte Beteiligungen;
· qualifizierte Beteiligungen auf Gewinne, die ab dem Jahr 2018 erwirtschaftet wurden;

	Steuereinbehalte 
von Kondominien
	Zahlung der Steuereinbehalte (4%) im März durch Kondominien für Leistungen aus Werkverträgen bzw. einfachen Werkverträgen in Ausübung einer unternehmerischen oder nicht gewohnheitsmäßig erbrachten gewerblichen Tätigkeit (Abgabencode 1019 bei IRPEF, 1020 bei IRES).

	Steuereinbehalte 
auf kurzfristige Vermietungen
	Zahlung der Steuereinbehalte (21%) auf kurzfristige Vermietungen im März durch Immobilienmakler und Steuerzahler, welche Internetportale führen und an der Zahlung der Mieten aus den kurzfristigen Vermietungen beteiligt waren (Abgabencode 1919).

	Irpef 
Andere Steuereinbehalte
	Zahlung der Steuereinbehalte im März auf:
· Provisionen aus Kommissions-, Agentur-, Vermittlungs- und Vertretungsleistungen (Abgabencode 1040);
· die Verwendung von Markenzeichen und geistigem Eigentum (Abgabencode 1040);
Vergütungen für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind, Abgabencode 1040) und Stille Teilhaber, welche Kapital einbringen bzw. gemischte Verträge (Abgabencode 1030), sofern die Einbringung weniger als 25% des Reinvermögens des Unternehmens beträgt, wie es aus dem letzten Jahresabschluss vor Abschluss des Vertrags hervorgeht.

	Inps 
Angestellte
	Zahlung der INPS-Beiträge auf die Löhne der Angestellten im März.

	INPS-Sonderverwaltung
	Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im März an Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter (bei Vergütungen über 5.000 €) durch die Auftraggeber.
Zahlung des Beitrags von 24% - 33,72% auf die Vergütungen im März an Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (für Verträge, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind, und sofern die Stillen Teilhaber keine Renten beziehen und in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind). 
Für Steuerzahler, die keine Renten beziehen, in keine andere Rentenverwaltung eingetragen sind, keine MwSt.-Nr. haben und Arbeitslosengeld beziehen („DIS-COLL“), beläuft sich der Beitragssatz auf 35,03%.




	Montag, 20. April




	Bonus sportsponsoring im jahr 2024
	Vorlage per Internet an den “Dipartimento per lo Sport” der Mitteilung zu den Ausgaben (“Investitionen”) für Werbung im Zeitraum 10.8-15.11.2024 durch Unternehmen, Freiberufler und nicht gewerbliche Körperschaften zugunsten von Ligen, welche gesamtstaatliche Mannschaftsmeisterschaften in Disziplinen organisieren, welche bei den olympischen oder paralympischen Spielen vertreten sind,  oder aber an Profi- oder Amateursportvereine, die im nationalen Olympischen Komitee (CONI) eingetragen sind, in Disziplinen agieren, welche bei den olympischen oder paralympischen Spielen vertreten sind, und Jugendsport organisieren.

	Zuordnung RT-POS
	Mitteilung an die Agentur für Einnahmen  der Zuordnungen zwischen Registrierkassen und RT-POS, die bereits zum 1.1.2026 bestanden hatten oder im Februar aktiviert wurden, und zwar über das Portal “Fatture e Corrispettivi” auf der Website der Agentur für Einnahmen.

	Mitteilung 2025 
“Veräußerungen an Touristen mit Barzahlung” 
Steuerzahler mit vierteljährlicher MwSt.-Abrechnung
	Vorlage per Internet der Mitteilung zur Veräußerung von Gütern bzw. der Erbringung von Dienstleistungen (mit Zahlung in bar) mit einem Wert von 5.000 bis 15.000 Euro an natürliche Personen aus Nicht-EU-Staaten, die nicht im Staatsgebiet ansässig sind, im Jahr 2025. Es geht dabei um Einzelhändler und Steuerzahler, welche den Reisagenturen gleichgestellt sind und die MwSt.  vierteljährlich abrechnen; dazu ist der Abschnitt TU des entsprechenden Vordrucks („modello di comunicazione polivalente“) auszufüllen.



	Montag, 27. April




	INNERGEMEINSCHAFTLICHE GESCHÄFTSFÄLLE
Monatliche und vierteljährliche Intrastat-Meldungen 
	Vorlage per Internet der INTRASTAT-Meldungen für März (Steuerzahler mit monatlicher MwSt.-Abrechnung) und das erste Trimester 2026 (Steuerzahler mit vierteljährlicher MwSt.-Abrechnung).



	Donnerstag, 30. April




Ù
	STEMPELSTEUER
AUF DIE FÜHRUNG DER BÜCHER IM JAHR 2025
	Zahlung der geschuldeten Stempelsteuer auf jeweils 2.500 Buchungen per Vordruck F24 (Abgabencode 2501) für die elektronische Führung der Bücher (Journal/Inventarbuch) im Jahr 2025 (oder alternativ Aufbewahrung  bis zum 31.1.2027).

	MWST.
VIERTELJÄHRLICHE STEUERERKLÄRUNG UND ABRECHNUNG
 OSS
	Vorlage per Internet der Mehrwertsteuererklärung OSS für das erste Trimester 2026 bei Versandhandel an Endverbraucher durch Steuerzahler, die im Einheitsschalter („Sportello unico“) (OSS) eingetragen sind.

	MWST.
MONATLICHE STEUERERKLÄRUNG UND ABRECHNUNG
 IOSS
	Vorlage per Internet der Mehrwertsteuererklärung IOSS für den Monat März bei Versandhandel mit importierten Gütern (bei Lieferungen mit einem Warenwort von bis zu 150 €) durch Steuerzahler, die im (neuen) Einheitsschalter („Sportello unico“) für Importe (IOSS) eingetragen sind.

	Vorgefertigter Vordruck 730/2026
	Ab diesem Datum können auf der Website der Agentur die vorgefertigten Vordrucke 730/2026 eingesehen werden, und zwar:
· Vom Steuerzahler selbst
· Vom Steuersubstitut/CAF/Freiberufler mit entsprechender Vollmacht

	MwSt.-Jahreserklärung
	Vorlage per Internet der MwSt.-Jahreserklärung für das Jahr 2025

	MWST.
Guthaben im Trimester
	Vorlage per Internet an die Agentur für Einnahmen des Antrags auf Rückerstattung / Verrechnung des MwSt.-Guthabens aus dem ersten Trimester mittels Vordruck IVA TR.

	VERBRAUCHSSTEUER 
Spediteure
	Vorlage per Internet des Antrags an die Zollbehörde für die Rückerstattung/Verrechnung der Aufwendungen durch die Erhöhung der Verbrauchssteuer (Akzise) durch Spediteure mit Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mindestens 7,5 Tonnen im ersten Trimester..

	Tageseinnahmen
der Tankstellen
	Vorlage per Internet an die Zollbehörde der Tageseinnahmen aus dem Verkauf von Benzin und Diesel als Treibstoffe im Monat März/im ersten Trimester durch die Tankstellenbetreiber.

	Inps
Angestellte
	Vorlage per Internet des Vordrucks UNI-EMENS mit den Daten zu Löhnen und Beiträgen im Monat März.
Dies gilt auch für Vergütungen an geregelte und dauerhafte Mitarbeiter, Tür-zu-Tür-Verkäufer und gelegentliche freie Mitarbeiter sowie für Stille Teilhaber, welche ihre Arbeitsleistung einbringen (bei Verträgen, die nach der Reform durch D.Lgs. Nr. 81/2015 noch gültig sind).

	INPS
Landwirtschaft
	Vorlage per Internet des Vordrucks DMAG mit den Daten zu den Löhnen der landwirtschaftlichen Arbeiter im ersten Trimester 2026.

	Vordruck SSP Private Strukturen im Gesundheitswesen
	Vorlage per Internet an die Agentur für Einnahmen des Vordrucks SSP für die Mitteilung der Vergütungen im Jahr 2025 von Seiten privater Strukturen im Gesundheitswesen an Ärzte.

	Jahresbeitrag für rechnungsprüfer
	Zahlung des Jahresbeitrags (25 €) für die Eintragung im Verzeichnis der Rechnungsprüfer der Lokalkörperschaften ex DM Nr. 23/2012.

	“Rottamazione-quinquies”

	Vorlage des Antrags auf die Zulassung zur sog. “rottamazione-quinquies” für Steuerschulden, die dem Einhebungsbeauftragten vom 1.1.2000 bis zum 31.12.2023 übergeben wurden.

	CPB 2024 - 2025
Abfindung für die Jahre 2018 - 2022
	Zahlung der vierzehnten Rate (mit Zinsen in Höhe von 2% bzw. 1,6% ab dem 31.3.2025) der Ersatzsteuern für jene Steuerzahler, welche für die sog. Zweijährige Steuervereinbarung für die Jahre 2024-2025 optiert hatten (auch in Verbindung mit der Abfindung für die Jahre 2018-2022).

	Einheitsbestätigung 2026

	Vorlage der CU 2026 für die Einkünfte aus gewohnheitsmäßiger selbständiger Arbeit („lavoro autonomo abituale“), gewohnheitsmäßig bezogene Provisionen aus Kommissions-, Agentur. Mediations-; Handelsvertretungs- sowie Geschäftsanbahnungsverträgen an die Agentur für Einnahmen.

	Zuordnung RT-POS
	Mitteilung an die Agentur für Einnahmen der erfolgten Zuordnungen zwischen Registrierkassen und RT-POS im Februar.
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